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der Herrschaft über alle unterworfenen Geschöpfe , dem Stand der Glück¬
seligkeit , er verfällt dem Gericht und Fluch und wird ausgeschlossen
aus der ewigen Gemeinschaft mit Gott . ^) In Rdam sind alle seine
Nachkommen schuldig geworden , sie überkommen die gleiche dem
Fluch unterworfene Natur als Erbgut und die gleiche Strafe , ohne
daß menschliche Schwachheit sie entschuldigen kann . Die Zeugung
pflanzt das Reich der Sünde fort . Der Schöpfer wird zum lang¬
mütigen Erhalter der Sünder . In den Gliedern herrscht jetzt das
Gesetz der Sünde . Der Mangel an ursprünglicher Gerechtigkeit und
Rechtbeschaffenheit ist Sünde . Sozinus und Grotius vertreten eine
pelagianische Kbschwächung des Verderbens und verkennen die ur¬
sprüngliche Anlage des Menschen . ^)

Die zweite Abschaffung des werkbundes :
durch die Stiftung des Gnadenbundes .

Das vierte Kapitel zeigt , wie die zweite Stufe der Abschaffung
des Werkbundes gegeben ist in der Stiftung des Gnadenbundes . Der
gefallene Mensch bleibt zum Gehorsam verpflichtet . Er kann sich
nicht von der Strafe loskaufen , aber auch nicht das geringste Gebot
erfüllen . So häuft er täglich Verdammnis und Zorn . ^) Ruch zum
Glauben bleibt Kdam mit seinen Nachkommen verpflichtet , für den
Fall , daß eine Versöhnung vorgeschlagen wird . Diese Pflicht stammt
aus dem Naturgesetz . Endlich verpflichten Gottes Langmut und
Wohltat den Menschen zur Vuße .^) Der so verpflichtete Mensch
konnte nur dadurch versöhnt werden , daß der gerechteste Nichter ein
genügsames, rechtlich wirksames Mittel zur Wiederherstellung schuf , das
ohne Verletzung seiner Vollkommenheit gebraucht werden kann und
seiner eigenen Güte entstammt . ^) Der , welcher strafen konnte , beweist
nun vielmehr seine Barmherzigkeit . Er nimmt den Sünder in den
Gnadenbund aus . °) Dieser ist eine Übereinkunft zwischen Gott und
dem Sünder . Gott erklärt darin seine freie Entschließung, daß
er einem bestimmten Samen in dem Mittler durch den Glauben
Gerechtigkeit und Erbe schenken wolle . Das geschieht zum Nuhm
seiner Gnade . Durch die Verheißung der Gerechtigkeit ladet er ein .
Er gibt das Gebot der Buße und des Glaubens . Der Mensch willigt
in den Kontrakt ein durch den Glauben . So kommt es zu Friede
und Freundschaft und zu dem Recht , das Erbe zu erwarten mit
einem guten Gewissens ) 1 . Das in diesem Bunde dargebotene Gut
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ist das gleiche Leben , das im Werkbund als Lohn für vollkommenen
Gehorsam versprochen wurde , nur daß hier die Gerechterklärung der
Eidgenossen vor Gott durch den Mittler erfolgt / ) 2 . Welches ist die
Rrt und Weise , zur Gerechtigkeit zu kommen ? Die Antwort
lautet : man erhält sie geschenkweise . Das bedeutet Vergebung der
Sünden und Zurechnung der Gerechtigkeit , nicht als schuldiger Lohn
( Werkbund ) , sondern umsonst . Es ist aber für die Sünden eine
Genugtuung , ein vollkommener Gehorsam erforderlich , zur Erfüllung
der Forderung des Gesetzes . Darum wird die Dazwischenkamst eines
Dritten notwendig . ? n der Gemeinschaft mit ihm wird der Sünder
gerecht gemacht und geheiligt / ) 3 . Der Mittler wird die Ge¬
rechtigkeit für die Bundesgenossen . Er kann nicht aus der Zahl der
Schuldigen kommen , muß aber eines Samens mit ihnen sein . Er
kann nur ein Mensch sein , muß aber zugleich Gott sein , um das
Erbe Gottes als Testamentsvollstrecker anzuweisen / ) Der Mittler
nimmt Knechtsgestalt an und ist doch Priester , König und Prophet / )
Durch den Sohn Gottes , der dies alles allein erfüllen kann , wird
der Vater als der heilige geehrt . Ihm , durch den die Welt ge¬
schaffen , dem Erben aller Dinge , wird geschenkt das Reich über
alles . Er macht mit dem Vater den Bund des Friedens und er¬
wählt demgemäß die Erben des Reiches . Der Gott , welcher im Klten
Testament so viele Sinnbilder seiner Macht darstellte , schafft sich in der
Menschwerdung des Sohnes die Volloffenbarung. Der Sohn aber
kann aus Grund seines Mittlerlebens das Erbe vom Vater fordern / )
4 . Das Mittel , durch das die Gabe der Gerechtigkeit erlangt wird ,
ist der Glaube an den Mittler / ) 5 . Der Same , der mit diesem
Gut beschenkt wird , stammt aus Juden und Heiden / ) 6 . Die
Ursache des Neuen Bundes ist ganz allein das Wohlgefallen seines
Willens / ) 7 . Die Erklärung dieses Wohlgefallens ist die Ver¬
heißung selbst / ) 8 . Dieser Bund stützt sich auf ein Testament .
Damit ist gemeint die freie Verfügung des Heilsgottes über seine
Güter , daß seine Erben sie auf Grund der Erzeugung und Ernennung
durch seinen Willen besitzen sollen , ohne Gefahr der Veräußerung / ")
Die Sanktion des Testaments geschieht durch den Tod des Testators .
Nicht erst bei Mose , sondern schon bei Kbraham ( Gen . 15 , 10 . 17 . 18 )
wurde der Bund durch das Blut der Gpsertiere besiegelt . Das Blut
erwirbt dem durch Gott bestimmten Erben das Recht , die Erbschaft
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anzutreten . 6taS ^ x ^ ist nicht gleichbedeutend mit convsntic » und
paetic ». Aus der üblichen vermengung von testamentum und pae -
tum entspringt eine falsche Auffassung des Todes Thristi und des
Abendmahls / )

Der vorzeitliche Vertrag zwischen Vater und Sohn .
Das fünfte Kapitel weist das ewige , vorzeitliche Fundament des

Gnadenbundes aus . Es besteht in dem paetum , das zwischen Vater
und Lohn geschlossenwurde als ein innergöttlicher Vertrag . Der
Vater läßt sich vom Sohn geloben den Gehorsam bis zum Tode .
Er verspricht ihm dafür ein Reich und einen geistlichen Samen . Der
Sohn erklärt sich bereit , Gottes Willen zu tun und fordert wiederum
vom Vater das heil des Volkes , das ihm aus der Welt gegeben ist .
Dieser Vertrag bringt mit sich die Erniedrigung des Sohnes , darum
nennt ihn Gott seinen Knecht und dafür verheißt er ihm Reich und
Volk . Der durch Leiden vollendete darf dieses Erbe fordern . Durch
solchen Kontrakt wird der Sohn Gottes Bürge eines besseren Testa¬
ments . Aus Grund des Vertrages kommt die testamentarische Ver¬
fügung zu den Vundeskindern / )

Der Vater übernimmt hier die Rolle eines Gesetzgebers , der
die Erweisung seiner Gerechtigkeit fordert und die Sünde im Sohn
straft , serner die eines weisen Herrschers , der den Sohn als Bürgen
darstellt , um an der Kreatur Barmherzigkeit zu erzeigen . Er übt
das Recht der Gottheit aus in dieser Rechtssache . Der Sohn voll¬
streckt die Barmherzigkeit der Gottheit , indem er das Fleisch an¬
nimmt und darin die Sünde verdammt . Als unser Testator , von
dem wir das Erbe des Segens empfangen, heißt er unser Gott , er
ist unser Herr , weil er uns zum Volk gemacht hat / ) Auf Grund
dieses Vertrages wird Christus weiter der zweite Adam genannt , das
Haupt des neuen Geschlechtes/ )

Dieser Vertrag zwischen Vater und Sohn wird anders als beim
ersten Adam ( der sich dem Naturgesetz nicht entziehen konnte ) ganz
und gar aus freiem Willen geschlossen . Die vertragschließenden
wurden durch kein Gesetz dazu veranlaßt / ) Der Wille des Vaters
und des Sohnes ist eine Einheit : Gott richtet und wird gerichtet ,
spricht frei und vertritt , sendet und wird gesandt . Dies Ineinander -
wirken von Vater und Sohn ist das Geheimnis unseres Glaubens .
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